
 
In der Peunt 1 
97239 Aub 

Tel.: 09335 - 430 
Fax: 09335 - 997340 

E-Mail: verwaltung@grundschule-aub.de 
www.grundschule-aub.de 

 

 
 
 
 
 
 

Schulanmeldung 2025 
 an der Grundschule Aub  

 
Anmeldung der Schulanfänger am 

Dienstag, 25.02.2025 von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Schulgebäude der Grundschule Aub. 

 
Folgende gesetzliche Bedingungen gelten für die Schulaufnahme: 

Alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2018 und dem 30.09.2019 geboren sind, werden im 

Schuljahr 2025/26 schulpflichtig. 

 

Korridorregelung 

Kinder, die zwischen dem 01.07.2019 und dem 30.09.2019 geboren sind, werden 

schulpflichtig, für diese Kinder gilt jedoch die „Korridorregelung“. Die Eltern können der 

Schule schriftlich bis 10.04.2025 mitteilen, dass sie eine Verschiebung der Schulpflicht auf 

das nächste Schuljahr wünschen. Einen Vordruck für diese Erklärung finden Sie auf 

unserer Homepage.  

 

Rückstellung   

Ein schulpflichtiges Kind kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule 

zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein 

Schuljahr später mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Die Zurückstellung wird von 

den Eltern formlos bei der Schulleitung beantragt. Die Schulleitung entscheidet über die 

Zurückstellung. Die Eltern erhalten anschließend einen rechtskräftigen Bescheid. Einen 

Antrag auf Zurückstellung finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht in jedem Fall, auch dann, wenn eine 

Zurückstellung oder Korridorregelung geplant ist.  
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Es muss mindestens ein Erziehungsberechtigter persönlich mit dem Kind zur 

Anmeldung kommen. Falls Sie verhindert sind, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung: 

09335-430.  

 

Bitte bringen Sie alle notwendigen Unterlagen zur Anmeldung mit:  

 

- Geburtsurkunde/Familienstammbuch 

- Bescheinigung der Vorsorgeuntersuchung U9 (U-Heft) 

- Nachweis Masernimpfung (Impfpass oder ärztliche Bescheinigung) 

- Information für die Grundschule (Bericht des Kindergartens) 

- Einwilligung zum Fachdialog Kindertagesstätte-Grundschule (blaues Blatt) 

- evtl. Sorgerechtsbeschluss 

- Wenn vorhanden: Nachweis Hör- und Sehtest (rotes Blatt vom Gesundheitsamt) 

 

 

Um Ansammlungen im Schulhaus zu vermeiden, melden Sie sich bitte ab Dienstag, den 

11.02.2025, telefonisch unter 09335-430 für den Tag der Schuleinschreibung an.  

Wir weisen Ihnen eine Uhrzeit zu.   

 

 

gez. Nicole Assmann 

Schulleiterin 


